Ausschnitte der 95 Thesen von Martin Luther 

Aus Liebe zur Wahrheit und in dem Bestreben, diese zu ergründen, soll in Wittenberg unter dem Vorsitz des ehrwürdigen Vaters Martin Luther, Magisters der freien Künste und der heiligen Theologie sowie deren ordentlicher Professor daselbst, über die folgenden Sätze disputiert werden. Deshalb bittet er die, die nicht anwesend sein und mündlich mit uns debattieren können, dieses in Abwesenheit schriftlich zu tun. Im Namen unseres Herrn Jesu Christi, Amen. 

1. Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht: "Tut Buße" usw. (Matth. 4,17), hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. 

2. Dieses Wort kann nicht von der Buße als Sakrament - d. h. von der Beichte und Genugtuung -, die durch das priesterliche Amt verwaltet wird, verstanden werden. 

3. Es bezieht sich nicht nur auf eine innere Buße, ja eine solche wäre gar keine, wenn sie nicht nach außen mancherlei Werke zur Abtötung des Fleisches bewirkte. 

4. Daher bleibt die Strafe, solange der Hass gegen sich selbst - das ist die wahre Herzensbusse - bestehen bleibt, also bis zum Eingang ins Himmelreich. 

5. Der Papst will und kann keine Strafen erlassen, außer solchen, die er auf Grund seiner eigenen Entscheidung oder der der kirchlichen Satzungen auferlegt.

6. Der Papst kann eine Schuld nur dadurch erlassen, dass er sie als von Gott erlassen erklärt und bezeugt, natürlich kann er sie in den ihm vorbehaltenen Fällen erlassen; wollte man das geringachten, bliebe die Schuld ganz und gar bestehen. 

7.  Gott erlässt überhaupt keinem die Schuld, ohne ihn zugleich demütig in allem dem Priester, seinem Stellvertreter, zu unterwerfen.

8.  Die kirchlichen Bestimmungen über die Buße sind nur für die Lebenden verbindlich, den Sterbenden darf demgemäß nichts auferlegt werden. 

9. Daher handelt der Heilige Geist, der durch den Papst wirkt, uns gegenüber gut, wenn er in seinen Erlassen immer den Fall des Todes und der höchsten Not ausnimmt. 

10. Unwissend und schlecht handeln diejenigen Priester, die den Sterbenden kirchliche Bußen für das Fegefeuer aufsparen. 

11. Die Meinung, dass eine kirchliche Bußstrafe in eine Fegerfeuerstrafe umgewandelt werden könne, ist ein Unkraut, das offenbar gesät worden ist, während die Bischöfe schliefen. 

12. Früher wurden die kirchlichen Bußstrafen nicht nach, sondern vor der Absolution auferlegt, gleichsam als Prüfstein für die Aufrichtigkeit der Reue. 

Frage: Wird aus diesen Thesen klar, dass Martin Luther die Kirchenspaltung wollte oder nicht?

Antwort:

Aus diesen Thesen wird nicht klar, dass er die Spaltung wollte, weil es in keiner These genau steht, dass er die Spaltung wollte. Er sagt in den Thesen, was die Päpste machen dürfen und was sie nicht machen dürfen.  Z.B. in 6. „ Der Papst kann eine Schuld nur dadurch erlassen, dass er sie als von Gott erlassen erklärt und bezeugt […]. Viele Priester, Päpste und andere christliche Gelehrte haben andere gläubige Christen, die die Bibel nicht lesen konnten, angelogen und denen etwas vorgemacht. Sie sind meistens nicht nach der Bibel vorgegangen, was Martin Luther  kritisiert.  Er kritisiert auch die Ablassbriefe öfters und sagt, was an den Ablassbriefen falsch ist. 

Er erwähnt nichts was zu der Behauptungen stimmen könnte, dass er eine Spaltung wollte. Sie lag im Interesse der deutschen Landesfürsten, die damit die Verwaltung der Kirchengüter in die Hand bekamen. 

